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Für Unternehmer

 Antrag auf Gruppenbesteuerung stellen
Bei Kapitalgesellschaften kann durch Bildung einer Un-
ternehmensgruppe die Möglichkeit geschaffen werden, 
Gewinne und Verluste (auch ausländische) der einbezo-
genen Gesellschaften auszugleichen. Dies bietet mitunter 
erhebliche positive Steuereffekte. Voraussetzung ist die 
geforderte finanzielle Verbindung (Kapitalbeteiligung von 
mehr als 50% und Mehrheit der Stimmrechte) seit Beginn 
des Wirtschaftsjahres sowie ein entsprechend beim Fi-
nanzamt eingebrachter Gruppenantrag. Bei allen Kapital-
gesellschaften, die das Kalenderjahr als Wirtschaftsjahr 
haben (d.h. Bilanzstichtag 31.12.) ist der Gruppenantrag 
bis spätestens 31.12.11 einzubringen, damit er noch Wir-
kung für die Veranlagung 2011 entfaltet. Gleiches gilt für 
die Aufnahme in eine bestehende Unternehmensgruppe 
(etwa weil eine neue Beteiligung am 1.1.2011 erworben 
wurde).

 Forschungsförderung - Forschungsprämie
Die Forschungsförderung im Jahr 2011 ist gegenüber 
Vorjahren vereinfacht, da es nur noch eine Forschungs-
prämie von 10% gibt, nicht aber mehr verschiedene For-
schungsfreibeträge. Die Forschungsprämie ist als Steuer-
gutschrift konzipiert und wirkt daher sowohl in Gewinn- 
als auch in Verlustjahren. Überdies sind die Forschungs-
aufwendungen unabhängig von der Inanspruchnahme 
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der Forschungsprämie steuerlich abzugsfähig. Die für die 
Prämie relevanten Forschungsaufwendungen können 
Personal- und Materialaufwendungen für Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten, Gemeinkosten, Finan-
zierungsaufwendungen und unmittelbar der Forschung 
und Entwicklung dienende Investitionen (einschließlich 
der Anschaffung von Grundstücken) umfassen. Die For-
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schungsprämie ist für die Eigenforschung (diese muss im 
Inland erfolgen) betraglich nicht gedeckelt. Im Gegensatz 
dazu ist die Bemessungsgrundlage für Auftragsfor-
schung – Voraussetzung ist wiederum, dass es sich um ei-
nen inländischen Auftragnehmer handelt - beim Auftrag-
geber mit 100.000 € begrenzt (Aufhebung der Deckelung 
ab 2012 geplant).

 Gewinnfreibetrag

Als Nachfolgebegünstigung für den Freibetrag für inves-
tierte Gewinne gibt es seit 2010 den Gewinnfreibetrag. 
Dieser steht allen natürlichen Personen unabhängig von 
der Gewinnermittlungsart zu und beträgt bis zu 13% des 
Gewinnes (maximal 100.000 € pro Jahr). Bis zu einem 
Gewinn von 30.000 € steht jedem Steuerpflichtigen ohne 
Nachweis ein Grundfreibetrag von 13% (somit 3.900 €) 
zu; für die Geltendmachung eines höheren Freibetrags 
sind entsprechende Investitionen erforderlich. Begüns-
tigte Investitionen umfassen grundsätzlich abnutzbare 
körperliche Anlagen bzw. bestimmte Wertpapiere (ins-
besondere Anleihen und Anleihenfonds) und erfordern 
eine Nutzungsdauer bzw. Behaltefrist von 4 Jahren. Bei 
Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalie-
rung steht nur der Grundfreibetrag zu. Der Gewinnfrei-
betrag vermindert auch die GSVG-Bemessungsgrundla-
ge und somit neben der Steuerbelastung auch die Sozi-
alversicherungsbelastung.

 Vorgezogene Investitionen (Halbjahresabschrei-
bung) bzw. Zeitpunkt der Vorauszahlung/Verein-
nahmung bei E-A-Rechnern

Für Investitionen, die nach dem 30.6.11 getätigt wer-
den, kann unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt in 
der zweiten Jahreshälfte die halbe Jahres-AfA abgesetzt 
werden. Das Vorziehen von Investitionen spätestens in 
den Dezember 2011 kann daher Steuervorteile bringen. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter (max. 400 €) können 
sofort zur Gänze abgesetzt werden.

E-A-Rechner können grundsätzlich durch die Ausnut-
zung des Zufluss-, Abflussprinzips eine temporäre Verla-
gerung der Steuerpflicht erzielen. Für in § 19 Abs. 3 EStG 
angeführte Ausgaben (z.B. Beratungs-, Miet-, Vertriebs-, 
Verwaltungs-, Zinskosten etc.) ist allerdings lediglich eine 
einjährige Vorauszahlung steuerlich abzugsfähig! Re-
gelmäßig wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben, die 
zum Jahresende fällig werden, sind jenem Kalenderjahr 
zuzurechnen, zu dem sie wirtschaftlich gehören, wenn sie 
innerhalb von 15 Tagen vor oder nach dem 31.12. bewirkt 
werden. So genannte „stehen gelassene Forderungen“, 
welche nur auf Wunsch des Gläubigers später gezahlt wer-
den, gelten allerdings als bereits (im alten Jahr) zugeflos-
sen.

 GSVG-Befreiung

Kleinstunternehmer (Jahresumsatz unter 30.000 €, Ein-
künfte unter 4.488,24 €) können eine GSVG-Befreiung 
für 2011 bis 31. Dezember 2011 beantragen. Berechtigt 
sind Jungunternehmer (max. 12 Monate GSVG-Pflicht 
in den letzten 5 Jahren), Personen ab 60 Jahre bzw. Per-
sonen über 57 Jahre, wenn die genannten Grenzen in den 
letzten 5 Jahren nicht überschritten wurden.

 Aufbewahrungspflichten
Mit 31.12.11 endet grundsätzlich die 7-jährige Aufbe-
wahrungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres 
2004. Weiterhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche 
für ein anhängiges Abgaben- oder sonstiges behördliches/
gerichtliches Verfahren von Bedeutung sind. Unterlagen 
für Grundstücke bei Vorsteuerrückverrechnung sind 12 
Jahre lang aufzubewahren. Dienen Grundstücke nicht 
ausschließlich unternehmerischen Zwecken und wurde 
beim nichtunternehmerischen Teil ein Vorsteuerabzug 
in Anspruch genommen, verlängert sich die Aufbewah-
rungspflicht auf 22 Jahre. Keinesfalls sollen Unterlagen 
vernichtet werden, die zur Beweisführung z.B. bei Pro-
dukthaftung, Eigentums-, Bestands- und Arbeitsver-
tragsrecht dienen.

 Abzugsfähigkeit von Spenden
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte For-
schungseinrichtungen und der Erwachsenenbildung die-
nende Lehreinrichtungen sowie an Universitäten etc. kön-
nen bis zu einem Maximalbetrag von 10% des Gewinnes 
des vorangegangen Wirtschaftsjahres Betriebsausgabe 
sein. Zusätzlich und betragsmäßig unbegrenzt können 
auch Geld- und Sachspenden, die mit der Hilfestellung bei 
Katastrophenfällen zusammenhängen, geltend gemacht 
werden, sofern sie der Werbung dienen. Auch Spenden 
für mildtätige Zwecke sind als Betriebsausgabe steuer-
lich absetzbar. Wesentlich ist, dass die Spenden empfan-
gende Organisation bzw. der Spendensammelverein in der 
BMF-Liste aufscheint und dass die Spende im Jahr 2011 
geleistet wurde und nachgewiesen werden kann. Eine 
doppelte Berücksichtigung einer bestimmten Spende als 
Betriebsausgabe und als Sonderausgabe (siehe dazu die 
Ausführungen im Bereich „Für alle Steuerpflichtigen“) 
ist nicht möglich. Zu beachten ist auch, dass betriebliche 
und private Spenden zusammen das Maximum von 10% 
des Vorjahresgewinns nicht überschreiten dürfen.

Für Arbeitgeber

 Lohnsteuer- und beitragsfreie Zuwendungen an 
Dienstnehmer (pro Dienstnehmer p.a.)
- Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier) 

365 €.
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- Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsgeschenk) 
186 €.

- Freiwillige soziale Zuwendungen an den Betriebsrats-
fonds sowie zur Beseitigung von Katastrophenschä-
den.

- Kostenlose oder verbilligte Benützung von Einrich-
tungen und Anlagen, die der Arbeitgeber allen oder 
bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern zur Ver-
fügung stellt (z.B. Kindergärten, Sportanlagen oder 
Betriebsbibliotheken, nicht aber ein vergünstigtes 
Fitnesscenter oder Garagenabstellplätze).

- Zukunftssicherung (z.B. Er- und Ablebensversiche-
rungen, Krankenversicherungen, Anteile an Pensi-
onsinvestmentfonds oder Pensionskassenbeiträge) 
bis 300 €.

- Mitarbeiterbeteiligung 1.460 €.
- Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getränke am 

Arbeitsplatz. Gutscheine für Mahlzeiten bis zu einem 
Wert von 4,40 € pro Arbeitstag, wenn sie nur am Ar-
beitsplatz oder in direkter Umgebung verwendet wer-
den können.

- Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 500 €.

 Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie

Bei innerbetrieblicher Aus- und Fortbildung können 20% 
der Aufwendungen als Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden. Zusätzlich steht ein Bildungsfreibetrag von 20% 
der externen Bildungskosten (Kurs- und Seminargebüh-
ren, Skripten, nicht jedoch Kosten für Verpflegung und 
Unterbringung) zur Verfügung. Alternativ zum Bildungs-
freibetrag gibt es eine Bildungsprämie i.H.v. 6%.

 Lehrlingsförderungen

Für ab dem 27.6.08 abgeschlossene Lehrverhältnisse 
gelten verschiedne Lehrlingsförderungen, welche eine 
steuerfreie Basisförderung, den Blum-Bonus II für die 
Schaffung von Lehrstellen sowie eine Qualitätsförde-
rung (z.B. bei erfolgreicher Absolvierung eines Praxis-
tests) umfassen.

Für Arbeitnehmer

 Werbungskosten noch vor Jahresende bezahlen
Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
nichtselbständigen Tätigkeit stehen, müssen noch vor 
dem 31.12.11 entrichtet werden, damit sie 2011 von der 
Steuer abgesetzt werden können. Oftmals handelt es sich 
dabei um berufsbedingte Aus-, Fortbildungs- und Um-
schulungskosten. Werbungskosten sind entsprechend 
nachzuweisen (Rechnungen, Quittungen, Fahrtenbuch) 
und nur zu berücksichtigen, sofern sie insgesamt 132 € 
(Werbungskostenpauschale) übersteigen.

 Arbeitnehmerveranlagung 2006 bzw. Antrag auf 
Rückzahlung von zu Unrecht einbehaltener Lohn-
steuer

Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht lohnsteuer-
pflichtige Einkünfte von mehr als 730 € p.a.) gibt es auch 
die Antragsveranlagung, aus der ein Steuerguthaben zu 
erwarten ist. Dieser Antrag ist innerhalb von 5 Jahren zu 
stellen. Für das Jahr 2006 läuft die Frist am 31.12.2011 
ab. Mittels Antragsveranlagung können Werbungskos-
ten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen 
etc. geltend gemacht werden, die im Rahmen des Freibe-
tragsbescheids noch nicht berücksichtigt wurden. Weite-
re gute Gründe für eine Arbeitnehmerveranlagung sind 
z.B. zu Unrecht einbehaltene Lohnsteuer, der Anspruch 
auf Negativsteuer bei geringen Bezügen, die Nichtbe-
rücksichtigung des Pendlerpauschales oder der unterjäh-
rige Wechsel des Arbeitgebers bzw. nichtganzjährige 
Beschäftigung. Wurden Alleinverdiener- bzw. Alleiner-
zieherabsetzbetrag samt Kinderzuschlag beim Arbeitge-
ber nicht entsprechend berücksichtigt, so kann eine nach-
trägliche Beantragung über die Arbeitnehmerveranla-
gung (Formular L1) oder durch einen Erstattungsantrag 
mittels Formular E5 (wenn keine lohnsteuerpflichtigen 
Einkünfte vorliegen) erfolgen.

 Rückerstattung von Kranken- und Pensionsversiche-
rungsbeiträgen bei Mehrfachversicherung

Wurden im Jahr 2008 aufgrund einer Mehrfachversiche-
rung über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus Beiträge 
entrichtet, ist ein Antrag auf Rückzahlung der Kran-
kenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungs-
beiträge bis 31.12.11 möglich. Für Pensionsbeiträge ist 
die Rückerstattung an keine besondere Frist gebunden. 
Rückerstattete Beträge sind im Jahr der Rücküberwei-
sung grundsätzlich einkommensteuerpflichtig.

Für alle Steuerpflichtigen

 Sonderausgaben – Topfsonderausgaben

Die Absetzbarkeit ist mit einem Höchstbetrag von 
2.920 € zuzüglich weiterer 2.920 € für Alleinverdiener 
sowie insgesamt weiterer 1.460 € ab drei Kindern be-
schränkt. In diese Grenze fallen insbesondere Ausgaben 
für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen, Ausga-
ben für Wohnraumsanierung sowie die Anschaffung jun-
ger Aktien. Die im Rahmen dieser Höchstbeiträge geltend 
gemachten Ausgaben wirken sich nur mit einem Viertel 
steuermindernd aus. Bei einem Jahreseinkommen zwi-
schen 36.400 € und 60.000 € reduziert sich der absetzba-
re Betrag überdies gleichmäßig auf den Pauschalbetrag 
von 60 €.
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 Sonderausgaben ohne Höchstbetrag und Kirchen-
beitrag

Folgende Sonderausgaben sind ohne Höchstbetrag un-
beschränkt abzugsfähig: der Nachkauf von Pensionsver-
sicherungszeiten, Beiträge zur freiwilligen Weiterversi-
cherung in der Pensionsversicherung, bestimmte Ren-
ten und dauernde Lasten sowie Steuerberatungskosten 
(wenn nicht bereits Betriebsaugaben/Werbungskosten). 
Pauschalierte Steuerpflichtige können Steuerberatungs-
kosten jedenfalls als Sonderausgaben absetzen. Kirchen-
beiträge sind mit jährlich 200 € begrenzt (Erhöhung auf 
400 € ab 2012).

 Spenden als Sonderausgaben

An bestimmte Organisationen (Forschungseinrichtun-
gen, öffentliche Museen etc.) können Spenden i.H.v. 
max. 10% des Vorjahreseinkommens geltend gemacht 
werden. Wurden bereits im betrieblichen Bereich (siehe 
dazu die Ausführungen in der Rubrik „Für Unterneh-
mer“) diesbezüglich Spenden als Betriebsausgaben abge-
setzt, so verringert sich das Maximum bei den Sonderaus-
gaben. Ebenso können durch private (Geld)Spenden an 
mildtätige Organisationen (BMF-Liste) Steuern gespart 
werden. Die Obergrenze (aus betrieblichen und privaten 
Spenden) liegt bei 10% des Vorjahreseinkommens. Die 
Spenden müssen gegebenenfalls mittels Einzahlungsbe-
leg nachgewiesen werden. Spenden an Tierschutzver-
eine wie auch an Tierheime sind erst ab 2012 steuerlich 
abzugsfähig.

 Außergewöhnliche Belastungen

Damit der Selbstbehalt überstiegen wird, kann es sinn-
voll sein, Zahlungen noch in das Jahr 2011 vorzuziehen 
(z.B. für Krankheitskosten, Einbau eines behinderten-
gerechten Bades). Unterhaltskosten sind nur insoweit 
abzugsfähig, als sie beim Unterhaltsberechtigten selbst 
außergewöhnliche Belastungen darstellen würden. Bei 
Katastrophenschäden entfällt der Selbstbehalt. Aus-
ländische Einkünfte sind bei der Einkommensermittlung 
sowohl für die Höhe der Topfsonderausgaben als auch der 
außergewöhnlichen Belastung mitbestimmend.

 Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungs-
kosten

Kinderbetreuungskosten können für Kinder bis zum 10. 
Lebensjahr mit bis zu 2.300 € pro Kind und Jahr als au-
ßergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht 
werden. Die Abzugsfähigkeit beschränkt sich auf tatsäch-
lich angefallene Betreuungskosten, welche gegebenen-
falls um den steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers zu 
reduzieren sind. Die Kinderbetreuung muss in privaten 

oder öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen bzw. 
durch pädagogisch qualifizierte Personen erfolgen (sie-
he auch KI 09/11).

 Zukunftsvorsorge – Bausparen - Prämienbegünstig-
te Pensionsvorsorge

Die 2011 geförderte private Zukunftsvorsorge im prämi-
enbegünstigten Ausmaß von 2.313,36 € p.a. führt zu einer 
staatlichen Prämie von 8,5 % (196,64 €). Beim Bauspa-
ren gilt für 2011 eine staatliche Prämie von 36 € beim 
maximal geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200 €.

 Besteuerung von Kapitalvermögen – Vorsicht bei  
Aktienverkäufen vor dem 1. April 2012

Die „neue“ Besteuerung von Substanzgewinnen aus 
Wertpapieren im Privatvermögen – sie ist ja z.B. auf Ak-
tien anzuwenden, welche nach dem 31.12.2010 erworben 
wie auch auf Anleihen, die nach dem 30.9.2011 gekauft 
werden – sieht vor, dass bei gewinnbringendem Verkauf 
nach dem 1. April 2012 25% vom Kursgewinn einbehal-
ten werden („Wertpapier KESt“). Mit der Verschiebung 
auf den 1. April 2012 wurde auch die Spekulationsbesteu-
erung bis zu diesem Zeitpunkt ausgedehnt. Im Gegensatz 
zur Situation vor der „Kapitalbesteuerung neu“ ist die 
Spekulationsfrist bei der Veräußerung von Aktien nicht 1 
Jahr, sondern unter Umständen länger (z.B. 1 Jahr und 3 
Monate bei Kauf am 1.1.2011 und Verkauf am 31.3.2012). 
Da innerhalb dieser Spekulationsfrist die Kursgewinne 
zum normalen Tarif versteuert werden (Maximalsteu-
erbelastung 50%) sollten Wertpapierverkäufe immer da-
hingehend überdacht werden, ob nicht ein Abwarten bis 
zum 1. April 2012 sinnvoll ist. Aus steuerlichen Gründen 
ist ein Abwarten und die Besteuerung mit 25% jedenfalls 
empfehlenswert (siehe dazu auch KI 06/11). Bei Spekula-
tionsgeschäften gilt die Freigrenze von 440 € pro Jahr.

Vorschau

 Regierungsvorlage zum Budgetbegleitgesetz 2012

 Umsatzsteuerprotokoll 2011
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